
2.4. Edelmetallgesetz

Sie sind verpflichtet, den Bedarf ihres Verant
wortungsbereiches gegenüber den übergeordneten 
bzw. den bilanzierenden Organen auf der Grundlage 
dieser bestätigten Normative nachzuweisen. Die 
Verteidigung und Bestätigung der technisch-ökono
misch begründeten Normative des Materialver
brauchs und der staatlichen Normative der Vorrats
wirtschaft erfolgen entsprechend den Rechtsvor
schriften.
(4) Für den industriellen Verbrauch von Edelmetal
len und Erzeugnissen aus Edelmetallen sind Normen 
und Kennziffern der ökonomischen Materialverwen- 
dung und der Vorrats Wirtschaft zu erarbeiten und 
durch die Leiter der den verarbeitenden Betrieben 
übergeordneten Organe zu bestätigen.

§3
Einfuhr und Ausfuhr
(1) Die Ein- oder Ausfuhr von Edelmetallen, Edel
steinen und Perlen sowie Erzeugnissen hieraus er
folgt im Rahmen des Volkswirtschaftsplanes durch 
die dazu berechtigten Außenhandelsbetriebe.
(2) Die Ein- oder Ausfuhr von Edelmetallen, Edel
steinen und Perlen sowie Erzeugnissen hieraus durch 
Bürger sowie in anderen Fällen, die nicht durch 
Abs. 1 erfaßt sind, bedarf der vorherigen Genehmigung 
des Ministers der Finanzen. Der Minister der Finanzen 
kann die Genehmigungsbefugnis übertragen.
(3) Ausgenommen von der Genehmigungspflicht ist 
die Einfuhr von Erzeugnissen aus Edelmetallen, 
Edelsteinen und Perlen durch Bürger für den persön
lichen Bedarf im Rahmen der zollrechtlichen Vor
schriften.

§4
Verwaltung der Edelmetallbestände
(1) Die Staatsbank der Deutschen Demokratischen 
Republik verwaltet die zur Realisierung der Volks
wirtschaftspläne erforderlichen Edelmetallbestän
de.
(2) Die Bildung und Verwendung der Edelmetallbe
stände erfolgen im Rahmen der Volkswirtschaftsplä
ne. §

§ 5
Bereitstellung von Edelmetallen, Edelsteinen und 
Perlen
(1) Die Bereitstellung von Edelmetallen an die 
Kombinate und Betriebe sowie die anderen Be- und 
Verarbeiter erfolgt im Rahmen der dafür bestätigten 
Bilanzanteile. Die Bilanzanteile sind zweckgebun
den zu verwenden. Die für den vorgesehenen Zweck 
nicht benötigten Bilanzanteile bzw. Edelmetalle sind 
zurückzugeben.
(2) Die Minister und die Leiter der anderen Staats
organe, staatlichen Einrichtungen, wirtschaftsleiten
den Organe, Kombinate und Betriebe sind für die 
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung beim

Umgang mit Edelmetallen und Erzeugnissen aus 
Edelmetallen und für die Kontrolle hierüber in ih
rem Aufgabenbereich verantwortlich.
(3) Die Minister und die Leiter der anderen Staats
organe, staatlichen Einrichtungen, wirtschaftsleiten
den Organe, Kombinate und Betriebe haben in ih
rem Verantwortungsbereich die Notwendigkeit des 
Einsatzes sowie die Möglichkeit der Substitution von 
Edelmetallen und Erzeugnissen aus Edelmetallen, 
die Anwendung von technisch-ökonomisch begrün
deten Normen und Kennziffern der ökonomischen 
Materialverwendung und der Vorratswirtschaft so
wie die Möglichkeit der Rückgewinnung von Edel
metallen ständig zu überprüfen.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten sinngemäß für Edel
steine und Perlen.
(5) Über Lieferungen von Edelmetallen, Edelstei
nen und Perlen sowie Erzeugnissen hieraus sind 
Wirtschaftsverträge nach den geltenden Rechtsvor
schriften abzuschließen. Das gleiche gilt für Leistun
gen, wenn sie die Umarbeitung oder andere Verän
derungen von Edelmetallen, Edelsteinen und Perlen 
sowie Erzeugnissen hieraus zum Gegenstand haben.
(6) Die Abrechnung der bereitgestellten Edelmetal
le erfolgt nach den dafür erlassenen Rechtsvorschrif
ten.

§ 6
Rückgewinnungspflicht für Edelmetalle
(1) Die Be- und Verarbeiter sowie die Verwender 
von Edelmetallen sind verpflichtet, edelmetallhalti
ge Abfälle und Rückstände sowie nicht mehr benö
tigte Gegenstände aus Edelmetallen der Rückgewin
nung zuzuführen.
(2) Die Rückgewinnung erfolgt durch dazu berech
tigte Betriebe und Einrichtungen.

§ 7

Übrige Behandlung von Edelmetallen,
Edelsteinen und Perlen
(1) Der vorherigen Genehmigung durch den Mini
ster der Finanzen bzw. der durch ihn dazu befugten 
Organe bedürfen
1. das Bearbeiten, Scheiden, Legieren oder 

Schmelzen von Edelmetallen und das Herstellen 
und Umarbeiten von Erzeugnissen aus Edelme
tallen;

2. der Handel mit Edelmetallen, Edelsteinen und 
Perlen sowie Erzeugnissen hieraus, einschließ
lich des Handels mit Antiquitäten aus Edelmetal
len, Edelsteinen und Perlen;

3. die Durchführung verbindlicher Edelmetallana
lysen.

(2) Die Behandlung von Edelmetallen, Edelsteinen 
und Perlen sowie Erzeugnissen aus Edelmetallen, 
Edelsteinen und Perlen, die auf Grund von Rechts
vorschriften in die Verfügungsbefugnis der Staats
organe und staatlichen Einrichtungen übergehen, re-


